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1~6 der Beilagen zu den sten~graphischen Protokollen des Nationalrates (\1. G.P. )'~ 
I 

, I 
Diese Maßnahme tritt nicht ·früher in 

Kraft, als sie nicht die Gen~hmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. ' , 

Regierungsvorlage. 
·1 

'Bundesgesetz vom I 
1946 zur Xnderung und Ergänzung der 
Vorschriften über die En~richtung von 
Massen- und, Freischurfgebühren (1. No­
:Vdle zum Massen- und Freisfhurfgebühren-
, , 'gesetz). I ' .', 

Der Nationalrat hat 'beschlossen: 

Artikel I.! ' 
Die §§ 215 bis 218 des Allgemeinen Bergge­

s·etzes vom 23. Mai 1854, R. G.IBI. Nr. 146, das 
Massen- und freischurcfgebüillrengesetz ,vom 
7: April 1922, B. G. BI. Nr. 2tl2, und die Ver­
ordnung vom 12. Mai 1925, B.I G. Bl. Nr. 160, 
soweit di,ese Vorschl1iften die Ma!ssengtfuühl'en re­
geln,treten mit 1. Juli 1946 wi6der in Kra·ft. 

Artikel 11. I ' ' 
Dem § 3 des Massen- und., FrLchurfg,ebühren­

gesetzes wird als neuer AbsatiZ ahgdügt: 
,,( 4) Sollte jedoch die fälli~e Massengebühr 

durch drei Jahre nicht entrichtet werden oder 
erreichen die: Verzugsmnsen die IHöhe der für ein 
Jahr Z\l leistenden Massengebqhr, s-o ist dieser 
Umstand einer Erklärung des Bergwerksbesitzers 
Ü'b:rdie Auflassung d:er Grubeh~.oder Tagm~sse 

'glelchzuhalten und die ,Berglx!hol1de berechtigt, 

'mit der Löschung der Masse und Berichtigung 
des Berglbuches gemäß den Bestimmungen der 
§§ 263 bis 267 des Allgeme~nen Bel'ggesetzes vor-

, zugehen." , " 

Artikel 111. 

A1.tf das Gebiet des Burgen,landes wird die Gel­
tung des Massen- und Freischurfgebührengesetzes 
vom 7. April 1922, B.G. BI. Nr. 212, und 
der Durchführungsv'erondnung zu diesem Geseuz, 
B. G. BI. Nr. 67 aus 1923, mjt Wirkung vom 
1. J~li 1946 erstreckt. 

. Artikel IV. 

Zur Einführung dea' im § 4 ,des Massen- und 
Fr.eischurfgebührengesetzes vorgesehenen halb­
jährigen Birrzahlungder Freischurfgebühren ist 
für jedenim Gebiet des Burg,enlandes bestehen­
den Freischurf .für die Zeit vom Ablauf der 
Schurfbewilligung his zum Beginn des ,darauf­
folgend,en Ha~bjahr-es (1. Jänner oder 1. Juli) 
keine Gebühr zu entrichten. 

Artikel V. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium ,für Handel' und Wieder­
aufbau' betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 
Mit dem vorliegen.den Geshz soU einerseits 

die vor dem Jahre 1938 eingeih~bene GebührJür 
B-ergwerksmasse wieder eing,eführt und ander­
seits österre1ichisme Vorschrifrien über die Ein­
hebung von Massen-und Freis1bhurfgooühren auf 
das Burgenland erstreckt we~den, wo del"Zeit 
noch a:bweichertde B-estimmung:en Geltung 'haben. , I 

Im besonderen wird zu dem Gesetz folgendes 
bemerkt: . I 

Zu Artikel I: 
Die Verpflichtung zur Zahlung einer Gebühr 

f,ür verliehene Bergwerksmasse hat im öst'er­
reichischen Staat auf Grund des Allgemeinen 
Berggesdzes immer bestanden und gründete sich 
auf die Bestimmungen der §§ 21S bis 218 des 
Allgemeinen Berggesetzes. Sie wurde durch den 
§ 1, PunktS und, 6, der Verot:dnung üher die, 
AuBheibung von B,ergwerksabgaiben vom 30. Ok-
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'" ' tüber 1944, R. G. BI. I S~ 318, aufgehoOben, ühne 
daß etwas anderes an ih~,e Stelle getret~n wäre. 
Die Wiedereinführung ,der Mas~engebühren­
pflicht liegt nicht nur im fiskal1ischen Interesre, 
sündern ist auch durch öffentliche Rü~sicht ge­
büN:xl, weil derzeit wohl die lnhaher einer Erd­

,öLkonzession, nicht alber dIe sonstigen Bergbau-
besitzer verpflichret sind, eine Abgabe an den 
Staat zu entrichten. 

Es we~den daher die Bestimmungen wieder in 
Kraft gesetzt, die durch die Verordnung über 
die AUlfhebung von B.ergwerksabgaben vom 
30. Oktober 1944 aufgehoOben wurden. Die 
Wieder erwähnung des ungarischen: Gesetzes­
artikels XII von 1920; ,der im Burgenland Ibisher 
Geltung hatte und in ,der AufhebungsveroOrd­
nung, soweit er sich a'1lfdie Entr,ichtung vün 
Massengebühren bezieht, aufgehoOben würden ist, 
wul"de unterlassen und statt dessen im Artikel III 
des Gesetzesent"~{Urfes die im ü:brigen österreich 
bestehend'e-n Bestimmungen über die Massen,. und 
Freischurfgehühren auch auf das BJi:rgenland aus­
gedehnt. 

Zu Artikel 11: 

NaCh § 3 (3) ,des Massen- und Freischurfge­
biihreng,esetzes sind bei' Nichtentrichtung ,der fäl­
ligen Massengebühren Verzugszinsen in der Höhe 
von münatlich 1 v. H. des Betrages zu entrichten. 
Weder dieses nüch das AUgemeine B.ergg~setz 
geben eine Möglichkeit, gegen säumige Massen­
gebÜlhrenpflichtige vorzugehen oder Rechtsfolgen 
daran zu knüpfen. Da,durch konnten d~eMassen­
gelbührenrückstände einschließlich der Verzugs­
zinsen nach den bisherigen Erfahrungen unbe­
g;renzt anwachsen, zumal auch die zwangsweise 
Eintrei:bung der Rü~stände wegen Mittellosig­
keit des Schulodners und Wertlüsigkeit des Berg­
werksbesitzes meistens zu keinem Erfülg führte. 
Um nun gegen solche Bel"gweriksbesitz,er eine 
Handhalbe zu ha'ben, süll in Hinkunft die B'erg­
behörde berechtigt sein, mit der Löschung der 
Bergwerlksmasse vorzu'ge1hen, wenn di,e vorge­
schriebene Mässengebühr nicht entrichtet wUl'lde. 

Zu Artikel 111: 

Wie schon dben ,d~rauf hing,ewiesen wurde, 
steht im Burgenland heute nüch der ungari­
sche Gesetzesartikel XII von 1920 über die Berg­
Wlerksalbgahen teilweise in Geltung. In seinem 
§ 5 enthält ,er Vorschriften ü'ber die Einzahlung 
der Freischurfaufsichtsgebühr, die von den in der 
übrigen Republik gelt,enden Bestimmung,en er­
heblich abweichen. Für das Ausmaß der Ge­
bühren gilt im Burgenland WIe im übrigen 
österreich die Bestlmmung der Verordnung 
B. G. BI. Nr. 160/25. 

Um für" das gesamtJe Gebiet der Republik 
öst,er1"eichdie .im Interesse der VerwaJtungsver­
einfachung erforderliche Einheitlicllkeit Ihin­
sichtlich ,der Einzahlungstermine und hinsichtlich 
,des Zeitraumes, für den die Zahlung erfolgt, her­
zustellen, ist es nütwend~g, die Geltung des Bun­
desges'exzes: B. Go BI. Nr. 212/22 (Massen- und 
Freischurfgebührengesetz) und ,der Durchfülh­
rungsverordnung zu di,esem Gesetz, B., G. BL. 
Nr. 67/23, auf ,das Ge'biet ,des ,B\lrgen­
landes zu erstre~en und gleichzeitig die ,erfor­
derlichen übel'gang~stimmungen zu trdfen. 

Zu Artikel IV: 

Für die Einhebung der Mass.engebühr,en be­
danf es keiner besonderen Uberleitungsbestim­
mung, da de.r im BUl"genland geIrende ungarische 
,Ge'setzesartikel XII von 1920 gegenüher den Ein­
}lebul1Jgsvür~chriften ~m Ülbrigen, österreich keine 
A:bweichung entlhä,lt. Au·f Freischürfe, welche 
nach Inkrafttreten ,der die Erstredmri,g betreff,en­
den AIWl'dnungen im Burgenland neu zur An­
meldung·gelangen, können das obenerwähnte 
Gesetz und Idie Durchführungsverordnung auch 
'Ohne weite.res angewandt werden. Bezüglich der 
im genannten Zeitpunkt, bereits Ib e st eh e n­
de n burgenländischen Freischiirfe sind jedoch 
Obergangslbes timm ungen erforderlich. 

Für dJi,e letzteren Fre.ischürfe ist die Freischurf­
gdbühr, ,die derz,eit ,3,33 S jährlich beträgt, ent­
sprechend den ungarischen Bestimmungen (§ 5 
des Gesetzesartikels XII vün 1920) heim An­
suchen um Erteilung ader Verlängerung der 
Schu1"lfbe'willigung, auf welcher sie beruhen, für 
ein Jahr eingehoOben wür,den. Da die österreich i­
schen Bescimmungen (§ 4 des Massen- und Frei­
schurfgebührenges,etzes) die Einzalhlung ,der Frei­
schurfgebühr nur für ein halbes Jahr (im Fäl­
ligkeitsffi:ünat Jänner üder Juli) vorsehen, ist eine 
überführung erfol1derlich. Sie ist so gedacht, 
daß für den Zeitraum vom Ahlauf der Schurf­
bewilligung bis zum Beginn des darauffolgenden 
Semesters (1. Jänner oder 1. Juli) keine Gebühr 
;eingehoben wir,d. Diese Lösung ist einfach, leicht 

. durchfühJ:1bar und hat üherdies ,den Vorteil, daß 
der Berg:behörde daraus keine Mehrarbeit er­
wächst. DieübJ;'igen Bestimmungen des genannten 
Gesetzes und' der Durchfüihrungsverordnung 
können auf Idie bestehenden Freischürfe ohne 
weitel1es Anwendung finden. 

Nach Ab~aufdie~e.s überifährungszeitraumes 
gelten alle österreichischen Bestimmungen unein­
geschränkt auch für die burgenländischen Frei­
schurfe. 

Mit eingetret'ener Rechtskraft dieses Gesetzes 
tritt der ungarische GesetZiesartikel XII von 1920 
eo ipso l'.ußer Kraft. 
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